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Fragenummer: 0164 
 

Ist es besser den Qur’aan vom Mushaf oder aus dem Gedächtnis zu 
rezitieren? 

( Entnommen aus www.islam-qa.com - Frage Nr.: 3465 ) 
  

Übersetzt von Schwester Du’a 
 
 
 

Frage: 
 
Ist es besser den Qur’aan vom Mushaf oder aus dem Gedächtnis zu rezitieren? 
 
 
Antwort: 
 
Alles Lob gebührt Allah. 
 
Wenn jemand den Qur’aan in anderen Situationen als im Gebet rezitiert, dann 
ist es besser, vom Mushaf (d.h. dem niedergeschriebenen Qur’aan – Text) zu 
lesen, weil es so fehlerfreier ist und hilft, sich besser zu erinnern. Aber wenn das 
Rezitieren aus dem Gedächtnis leichter fällt und hilft, sich besser zu 
konzentrieren und mehr Demut (Chuschu’a) zu haben, dann sollte man natürlich 
auch aus dem Gedächtnis rezitieren. 
 
Im Gebet jedoch ist es besser aus dem Gedächtnis zu rezitieren, da eine Person, 
wenn sie aus dem Mushaf liest, sich wiederholende Bewegungen, wie den 
Mushaf zu halten, ihn niederzulegen, die Seiten umzublättern, die Buchstaben 
anzusehen, machen wird. Dies zu tun hält u.a. auch davon ab, die rechte Hand 
über die Linke auf die Brust zu legen während des Stehens im Gebet; oder die 
Arme etwas nach Außen zu halten während Ruku’a (Beugung) und Sudschuud 
(Niederwerfung), wenn man den Mushaf unter den Arm klemmt. Daher denken 
wir, dass es vorzuziehen ist für eine Person während des Gebets aus dem 
Gedächtnis zu rezitieren, besser als aus dem Mushaf. 
 
Wir sehen einige Leute, wenn sie hinter dem Imaam beten, dass sie den Mushaf 
halten und die Rezitation des Imaam verfolgen. Das ist etwas, was man aus den 
oben genannten Gründen nicht tun soll, auch weil sie nichts zu tun haben außer 
dem Imaam zu folgen. 
 
Allerdings, wenn der Imaam nicht so ein gutes Gedächtnis hat und er sagt zu 
einem Mitglied der Gemeinschaft: „Bete hinter mir und folge mir (d.h. meiner 
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Rezitation) im Mushaf und wenn ich einen Fehler mache, korrigiere mich.“, 
dann ist nichts falsch daran. 
 
 
Aus den Fataawa von Scheich ibn ’Utheimin, Al – Fataawa al – Islamiyya (8/4). 

   


